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sondern wissen vnd bekennen, das ausser der geordenten austeilung vnd
entpfahung in der Abg ttischen Papistischen Mess, oder so man das Brot
einschleust97 iin Sacramentheuslini oder anzubeten vmbtregt vnd weiset, wie
im Bapsthum geschicht, Christi Leib nicht gegenwertig oder daruor zu halten
sey. Wir verdamnen alle dieselbenj Papistischen Jrthum vnd schreckliche5

Grewel, wie bishero geschehen vnd Gottlob noch ernstlich geschicht. Wir
leren vnd halten auch nicht, das hie im Abendmal einige Auffart oder Nider-
fart vom Himel, wie vnser lieber Vater Lutherus redet,98 hie geschehen solte,
sondern bleiben fest eintrechtiglich bey den beiden Articuln des Glaubens
„Auffgefaren gen Himel, Sitzend zur Rechten Gottes“ etc. Wir ertichten10

auch nicht einige vbiquitatem carnis99 oder verleugnen die warheit des Leibs
Christi oder einigen Articul Christliches Glaubens, dispu-[E 3r:]tiren gar
nichts de modo praesentiae, wie der Leib Christi vnd sein Blut da sein k n-
ne, solches alles ist vnerforschlich vnd menschlicher vernunfft, so scharff sie
ist, zu ergr nden vnm glich, sondern lassen es G ttlicher allmechtigkeit be-15

fohlen sein, bleiben schlechts100 bey des Herrn Wort in dem tigem Christli-
chem gehorsam des Glaubens: k„Das ist mein Leib. Das ist mein Blut.“k

V.

Halten demnach, das vnione sacramentali, durch Sacramentliche einigkeit,
das Brot sey der Leib Christi vnd der Wein das Blut Christi.101 Wir bekennen20

vnd gleuben auch, wo man nach des Herrn befehl zusamenkomet, seine Ein-
setzung vnd Stifftung helt, da Brot vnd Wein dargereicht wird, das alsdenn
zugleich gegenwertig sey vnd warhafftiglich dargereicht, entpfangen vnd mit
dem Munde geessen vnd getruncken werde der ware wesentliche Leib vnd
Blut Christi. Dieses aber alles wegen der Stifftung, Ordnung, Wort, Warheit25

vnd Allmacht vnsers warhafften, trewen Erl sers Jhesu Christi.102 Daher wir
mit der alten, rechtgleubigen Kirchen des Herrn Abendmal fur ein
vnerforschlich mysterium halten vnd k nnen nicht [E 3v:] fur ber in diesen
hohen sachen, sondern m ssen bekennen vnd bleiben bey den hellen vnd

i – i in Sacramentheuslein: C; ins Sacramentheußlin: F; im Sacramentheußlin: I.
j dieselbigen: F.
k – k durch größere Type hervorgehoben.
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